
2026/2445 BV 
Beschlussvorlage 
öffentlich  

 

Neuregelung Zuschuss Windelentsorgung im Rahmen 
der Digitalisierung 

Organisationseinheit: 

Soziales und Integration (51) 
Datum 

13.03.2026 
 

Beratungsfolge    

Kultur-, Bildungs-, Sozial- und 
Tourismusausschuss  Vorberatung 24.03.2026 N 

Stadtrat  Entscheidung 28.04.2026 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
Der Verfahrensrichtlinie der Mittelstadt St. Ingbert zur Gewährung einer Zuwendung 
zur Windelentsorgung wird zugestimmt. 
 

Sachverhalt 
Der Zuschuss zur Windelentsorgung soll im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung 
neu geregelt werden. Die Anpassung dient der Verwaltungsvereinfachung, der 
besseren Planbarkeit für Antragstellende sowie der Reduzierung von 
wiederkehrenden Antragsverfahren. Gleichzeitig werden die 
Anspruchsvoraussetzungen klar definiert. Die in der Anlage beigefügte 
Verfahrensrichtlinie wurde erstellt. 
 
Bisherige Regelung: 
 
Zuschuss Windelentsorgung bei Kleinkindern 
 
Eltern erhalten für ihre Kleinkinder für die ersten beiden Lebensjahre auf Antrag 
einen Zuschuss zur Windelentsorgung in Höhe von pauschal 102,-- Euro je Jahr, 
demnach insgesamt 204,-- Euro für zwei Jahre. 
Bei der bisherigen Antragstellung war es unrelevant wann der Antrag gestellt wurde, 
eine Antragsfrist war nicht festgelegt. Der Zuschuss wurde ab Vollendung des 2. 
Lebensjahres nachträglich für die vergangenen beiden Jahren Pauschal ausgezahlt. 
 
Zuschuss Windelentsorgung bei Inkontinenz 
 
Der Zuschuss bei Inkontinenz wird erst ab dem Monat der Antragstellung berechnet 
und ebenfalls nachträglich, nach Vorlage der Jahresverbrauchsabrechnung der 
Müllgebühren, ausgezahlt. Zur Ermittlung des Anspruches ist eine aufwendige 
Berechnung notwendig, da die durch die Inkontinenz entstandenen erhöhten 
Müllgebühren ermittelt werden müssen. Nach Feststellung der Merkosten wird ein 
Zuschuss von maximal 5,-- Euro je Anspruchsmonat, somit maximal 60,-- Euro pro 
Jahr, ausgezahlt. Ein Antrag ist jährlich zu stellen. 
 
 
 
Im Rahmen der Digitalisierung der Zuschüsse sollen die Verfahren vereinfacht 
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und die Anspruchsvoraussetzungen klar definiert werden. 
 
Zuschuss Windelentsorgung Kleinkinder: 
 
In letzter Zeit wurde vermehrt festgestellt, dass auch Eltern für ihre Kinder die bereits 
3 oder sogar 5 Jahre alt sind, einen Antrag auf Zuschuss zur Windelentsorgung 
stellen. Da keine Antragsfrist festgelegt ist, müssen diese auch bearbeitet und bei 
Vorlage der Anspruchsvoraussetzungen bewilligt werden. Ein Antrag ist deshalb 
künftig bis zum Ablauf des Anspruchszeitraumes bei uns zu stellen; d.h. bis zur 
Vollendung des zweiten Lebensjahres. Der Zuschuss wird innerhalb einer 
angemessenen Bearbeitungszeit nach Antragsstellung in voller Höhe für die beiden 
Jahre ausgezahlt, unabhängig davon, ob die Anspruchsvoraussetzungen für den 
vollen Zeitraum erfüllt sind. Die Zuschusshöhe bleibt gleich. 
Ein Anspruch besteht nur, wenn das Kind bei Antragsstellung in St. Ingbert lebt und 
mit Hauptwohnsitz gemeldet ist. Bisher wurde hier die Meldepflicht des 
Sorgeberechtigten Elternteils berücksichtigt, was ein erheblicher 
Verwaltungsmehraufwand bedeutete.  
 
Zuschuss Windelentsorgung Inkontinenz 
 
Ein Anspruch besteht wie bisher ab Antragsstellung. Es wird eine Pauschale in Höhe 
von monatlich 5,-- Euro gezahlt; demnach 60,-- Euro je Jahr. Eine erneute, jährliche 
Antragstellung ist nicht notwendig. Nach Prüfung der Gültigkeit des vorgelegten 
Attestes und nach Abfrage beim Einwohnermeldeamt wird die Pauschale jährlich 
ausgezahlt. 
Personen, die in Pflegeheimen oder ähnliche Einrichtungen wohnen, sind von der 
Zuwendung ausgeschlossen. 
 
Bei beiden Zuschussarten dürfen die Antragsteller nicht im Leistungsbezug stehen. 
Bisher mussten hierüber keine Angaben gemacht werden, so dass jeder St. Ingberter 
Einwohner den Antrag stellen konnte.  
Die Abfallgebühren von Sozialleistungsempfängern werden vollständig aus 
öffentlichen Mitteln im Rahmen der Kosten der Unterkunft finanziert. Es entstehen 
keine finanziellen Nachteile bei der Entsorgung von Windeln, die durch einen 
Windelbonus ausgeglichen werden müssen. Gleiches gilt bei Anträgen die für 
Pflegekinder gestellt werden. Durch die vom Jugendamt gezahlte 
Sachkostenpauschale als Bestandteil des Pflegegeldes, werden die Kosten der 
Müllentsorgung abgedeckt. 
 
Aus Sicht der Digitalisierung sind beide bislang praktizierten Verfahren in der 
vorliegenden Ausgestaltung nicht digitalisierungsfähig. Vor diesem Hintergrund 
besteht Prozessanpassungs- und Optimierungsbedarf. Die Potenziale im Rahmen 
dieser Neugestaltung der künftig digitalisierten Prozesse hinsichtlich Möglichkeiten 
der Entbürokratisierung bei gleichzeitig gesteigerter Bürgerfreundlichkeit sollten 
genutzt werden. 
Anträge auf Gewährung eines Windelzuschusses für Kleinkinder können nicht – wie 
im bisherigen Prozess vorgesehen – über einen Zeitraum von zwei Jahren 
unbearbeitet im System vorgehalten werden, um erst nach Ablauf dieses Zeitraums 
eine Auszahlung zu veranlassen. Hier empfehlen wir eine Auszahlung in Form einer 
Pauschale. 
Die Anträge in Sachen Windelzuschuss bei Inkontinenz sollten im Zuge des 
Digitalisierungsprozesses nach einmaligem Antrag über die Attestlaufzeit fortlaufend 
im System hinterlegt werden können und im Rahmen einer Pauschale jährlich – ohne 
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Neuantrag - ausgezahlt werden.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Mittel stehen bei Produkt 3.6.40.01.531800 bereit 
 

Anlage/n 
1 Verfahrensrichtlinien der Mittelstadt St 
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Verfahrensrichtlinien der Mittelstadt St. Ingbert zur Gewährung 
einer Zuwendung zur Windelentsorgung (Windelzuschuss)  

 

1. Ziel der Förderung 

Die Stadt St. Ingbert gewährt einen Windelzuschuss, um Familien mit Kindern 
und pflegebedürftige Personen bei der Entsorgung des erhöhten 
Abfallaufkommens durch Windeln finanziell zu entlasten.  

Diese Richtlinie ergänzt den Beschluss des Stadtrates vom 24.06.2008, in dem 
die Förderung der Windelentsorgung bei Kleinkindern beschlossen wurde, sowie 
den Beschluss des Stadtrates vom 30.09.2008, in dem die Förderung der 
Windelentsorgung bei Personen mit Inkontinenz beschlossen wurde. 

Bei dem Zuschuss handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Stadt St. 
Ingbert, die im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel ausgezahlt wird. 

Ein Rechtsanspruch auf den Zuschuss besteht nicht. 

 

2. Zuwendungsvoraussetzungen, Zuwendungsempfänger  
 
Ein Anspruch besteht für: 
 

- Personen, die ihren Hauptwohnsitz in St. Ingbert haben. 
- Personen, die erst im Laufe des Förderzeitraums nach St. Ingbert ziehen, wird 

der Zuschuss nur für den Zeitraum gewährt, in dem der Hauptwohnsitz in St. 
Ingbert besteht. 
 
Kein Anspruch besteht für: 
 

- Personen, die in Pflegeeinrichtungen oder ähnlichen Versorgungsstrukturen 
leben  

- Personen, die Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (Bürgergeld), 
nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (Hilfe zum Lebensunterhalt oder 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) oder Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz (Asylbewerberleistungen) beziehen  

- Pflegekinder, für die Leistungen nach dem Achten Sozialgesetzbuch 
(Pflegegeld) gezahlt werden 
 

a) Babywindeln 
 
Die Erziehungsberechtigten können bis zur Vollendung des zweiten 
Lebensjahres einen Antrag auf Zuschuss zur Windelentsorgung stellen. Nicht 
fristgerecht eingegangene Anträge werden nicht berücksichtigt. 
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b) Inkontinenzwindeln 

 
Personen ab dem 3. Lebensjahr, die an Inkontinenz leiden, müssen bei der 
Beantragung der Zuwendung durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen, 
dass sie aufgrund ihrer Krankheit auf das Tragen von Windeln angewiesen 
sind. Die Einreichung eines Dauerattests ist möglich. 
 
 

3. Antragsverfahren 

Der Antrag ist bei der Stadt St. Ingbert, Geschäftsbereich 5, Abteilung 5/51 
Soziales und Integration, schriftlich oder online über ein zur Verfügung 
gestelltes Formular zu beantragen 

- Der Antrag auf Windelzuschuss für Kinder muss durch einen   
Erziehungsberechtigten gestellt werden. 

- Für jedes Kind ist ein gesonderter Antrag zu stellen.  
- Ein Zuschuss wird für die ersten beiden Lebensjahre gezahlt. 

 
- Inkontinenzpatienten können den Antrag selbst stellen oder sich durch eine 

vertraute Person vertreten lassen. 
- Aus dem als Nachweis der Erkrankung vorzulegenden Attest muss 

hervorgehen, seit wann die Erkrankung besteht und ob sie dauerhaft ist. Bei 
nicht dauerhafter Erkrankung muss jährlich ein Attest eingereicht werden. 

- Der Zuschuss wird für die Dauer der Gültigkeit des Attests gezahlt. Eine 
erneute Antragstellung in den Folgejahren ist nicht erforderlich. 

 
4. Auszahlung: 

Die Auszahlung erfolgt nach Prüfung des Antrages. 

 

 

Die Richtlinie tritt rückwirkend zum 01. Januar 2026 in Kraft. 

 

 
St. Ingbert,  
 
 
 
Oberbürgermeister 
Prof. Dr. Uli Meyer 
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